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Auszug aus uer Zeitschrift der Estratto della rivista della So- 
Ungarischen Historischen Ge* 
sellschaft :

Extrait de la revue de la Société 
Historique Hongroise :

cietà di Storia Ungherese: 
Extracts from the proceedings 

of the Hungarian Historical 
Society :

ZAZADOKS Band lx. 1926. Heft 9—10. 
tome lx. 1926. Livraison 9—10.

Volume lx. 1926. Fascicolo 9—10 
Volume i.x. 19?6. nos 9—10

Das Thronerbrecht der Árpádén.
Von Emma Bartoniek.

Seit Jahrhunderten beschäftigt die Frage des Thron­
erbrechtes die ungarische Geschichtswissenschaft. Thronfolge, 
Königswahl und Krönung gehören zu den meietumstrittenen 
Fragen der mittelalteiTchen Geschichte Ungarns, in der rei­
chen Literatur dieser Problemengruppe werden naturgemäss 
alle möglichen Arten der Thronbesetzung ausführlich behan­
delt, so dass es gleichsam als aussichtslos erscheint hierin 
zu neuen Ergebnissen zu gelangen. Wenn nun dieses Problem 
dennoch zum Gegenstand neuer Untersuchungen gemacht 
werden soll, so bieten hiezu zunächst die neuesten For­
schungsergebnisse über die epischen Geschichtsquellen der 
Árpádenzeit Anlass.

Allerdings haben sich in dieser reichen Literatur meh­
rerer Jahrhunderte die verschiedensten Ansichten ausgebildet, 
die sich jedoch im Wesentlichen um zwei Theorieen gruppie­
ren. Einerseits um die Theorie des Geblütsrechtes, wonach 
das ungarische Volk in dem X—XIII. Jh., ja auch spät ei­
serne Könige (im X. Jh. seine Fürsten) durch eine Wahl auf 
den Thron erhob, in der Wahl jedoch an das Landeroberer­
geschlecht der Árpádén gebunden war; anderseits um die 
Theorie des Erbrechtes der Árpádén, wonach die einzelnen 
Könige ohne die Wahl der Nation, nur Kraft ihres Erbrech­
les in den Besitz der heiligen Stephanskrone gelangten. Die 
Erbfolge aber richtete sich nach der einen Ansicht nach der 
Primogenitur, nach der anderen nach dem Seniorat. Stephan 
Werböczi, der grosse Rechtsgelehrte des XVI. Jahrhunderts, 
sowie die späteren, bereits mit ganz anderen Methoden arbei­
tenden und rein wissenschaftliche Ziele vor Augen haltenden 
Rechtsforscher — auch die neuesten Forscher der Geschichte 
des öffentlichen Rechts mitinbegriffen — nehmen im allgemei­
nen für die Theorie des Geblütsrechtes Stellung, so, dass die

1
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Herrschaft dieser Theorie nur von der Geschichtswissenschaft 
des XVIII. Jahrhunderts, auf etwa hundert Jahre in den Hin­
tergrund gedrängt werden konnte. Die heutige wissenschaft­
liche Grundlage dieser Theorie bilden die Ergebnisse der über 
die ungarische Thronbesetzung um die Wende des XVIII— 
XIX. Jahrhunderts ie insetz enden staatsrechtlichen Literatur, 
besonders aber der Monumentalmonographie des Grafen Anton 
Moses Cziráky, die auch einer der neuesten Forscher dieser 
Frage, Géza Ferdinándy als endgültig .betrachtet. Dagegen bau­
ten diie grossen Geschichtsforscher der Blütezeit der ungari­
schen Historiographie im XVIII. Jahrhundert auf Grund der 
damals erschlossenen und kritisch gesichteten IQuellen die 
Lehre über das Erbrecht dier Árpádén nach der Primogenitur 
aus, die jede Wahl ausschliesst. Pray, Kollár, Cornides und 
Palma verkünden diese Theorie, denen Ausbildung natur gemäss 
auch von der zu jener Zeit in Ungarn herrschenden, auf der 
Pragmatischen Sanktion beruhenden Ordnung der Thronfolge 
wesentlich beeinflusst war. Ebenso blieb auf die weitere Aus­
bildung der Wahltheorie auch die französiche Revolution, so­
wie die nach dem Tode Josephs II. um sich greifende stän­
dische und nationale Bewegung nicht ohne Wirkung. Die mo­
derne ungarische Geschichtswissenschaft neigt mehr zur 
Theorie des Erbrechtes und widmet der Wahl nur geringe Be­
achtung.

Zunächst sei die Ordnung der Nachfolge behandelt. Be­
reits die grossen ungarischen Historiker des XVIII. Jahr­
hunderts haben jene Textabschnitte der Königsurkunden und 
Siegelinschriften herangezogen, die das Erbrecht der unga­
rischen Könige nach der Primogenitur nach weisen. Solche 
Texte jedoch sind erst von König Géza II. an zu finden, wo­
durch sie von den Anhängern der Theorie des Geblütsrechtes 
für das vorangehende XI. Jahrhundert, sowie für die heidni­
schen Fürsten des X. Jahrhunderts nicht als Beweise für die 
Primogenitur angenommen werden 'konnten,, umsoweniger, 
als die Fürsten und die ungarischen Könige des XI. Jahrhun­
derts einander nicht nach der Primogenitur folgten, sondern 
das ältere Mitglied des Geschlechtes in der Nachfolge dem 
Sohn des unmittelbar vorhergehenden Königs voranging. Die 
einander nach der Primogenitur folgenden Herrscher der spä­
teren Árpádenzeit, deren Erbrecht urkundlich nachgewiesen 
ist, stehen demnach den Königen des XI. Jahrhunderts und 
den heidtnischen Fürsten gegenüber, bei denen die Tatsachen 
die Ordnung der Thronfolge für das Thronerbrecht nach dem 
Seniorat zeugen. Eine Schwierigkeit ergab sich daraus, dass
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nebst dem griechischen, seiner Glaubwürdigkeit nach zwei­
felhaftem Werk des Kinnamos. das die Brudernachfolge er­
härtet, in den Quellen keine positive Äusserung zu finden 
war, welche eine nach dem Seniorat erfolgte Nachfolge zu er­
hellen vermochte. Und doch geht aus der Darstellung der 
bedeutsamsten und ausführlichsten Quelle dieser Zeit, aus 
der Wiener Bilderchronik klar hervor, dass in der zweiten 
Hälfte des XI. Jahrhunderts das Seniorat als anerkanntes 
Thronfolgeprinzip betrachtet wurde. (Ed. Toldy 1867. EVIL 
53. cap.) Ein späterer, bereits unter Géza II. abgefasster 
Teil derselben Chronik dagegen bezeichnet die Primogenitur 
als Prinzip der Thronfolge. Diese Darstellung entspricht voll­
ständig den Tatsachen, sowie auch dem Zeugnis der Urkun­
den und Siegelinschriften von der zweiten Hälfte des XII. 
Jahrhunderts an, so dass hieraus folgende Schlussfolgerung 
gezogen werden kann. Zur Zeit der Árpádén (X—XIII. Jh.) 
herrschte in Ungarn eine bestimmte Ordnung der Thronfolge, 
und zwar in der ersten Hälfte dieses Zeitabschnittes nach 
dem Seniorat, in der zweiten Hälfte (von der Mitte des XII. 
Jahrhunderts an) nach der Primogenitur. Dies wird durch 
Tatsachen, sowie durch die gegenseitige Interpretation ver­
schiedener Quellenkapitel, in welchen die Auffassung der 
Zeitgenossen unstreitbar überliefert ist, klar nachgewiesen.

Welcher Umstand vermochte diese, um die Mitte des 
XII. Jahrhunderts eintretende Verschiebung in der Thron­
folge der Árpádén — odler wie sie sich selbst nannten und bis 
1770 nach Stephan dem Heiligen, dem Begründer des christ­
lichen Königtums und den anderen Heiligen des Geschlechtes 
auch von der ungarischen Historiographie genannt wurden — 
des Geschlechtes Stephans des Heiligen oder der Heiligen 
Könige herbeiführen?

Zunächst der Zufall, dass seit dem XII. Jahrhundert je­
den Árpádén wenigstens ein Sohn überlebte, ferner die na­
türliche Bestrebung der Könige, die Thronfolge zunächst für 
den Sohn zu sichern. Ausserdem konnte man, da seit dem 
XII. Jahrhundert in Ungarn der Einfluss der französischen 
Kultur stets zunimmt, auch an die Anregung französischer 
Beispiele denken. Sicher ist jedoch, dass der Kirche bei der 
Einbürgerung der Primogenitur keine andere Rolle zukam, 
— wie dies aus der Literatur gleichfalls hervorgeht, — als 
die Übermittlung des Begriffes der Primogenitur aus den 
päpstlichen Urkunden in die ungarische Urkundenpraxis. 
Denn weder die Kurie, noch die ungarischen Bischöfe stellen 
sich unbedingt an die Seite des Primogenitus, sondern an die

1'
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jenes Prätendenten, der ihrer Überzeugung nach der wür­
digste Träger der königlichen Herrschaft ist. Auch die Insti­
tution des rex junior, die Krönung des Primogenitus durch 
den Vater und seine Herrschaft über einen Landesteil war 
nicht dazu bestimmt, die Ordnung der Thronfolge zu regeln 
und diese für den Primogenitus zu sichern, sondern eher dazu, 

durch die Bekleidung des erwachsenen Sohnes mit dem 
Wirkungskreise eines Herrschers die Herrschaft des König- 
Vaters gegen den nach der Herrschaft strebenden Sohn, 
wie gegen Aufständige zu sichern.

Allerdings gab es demnach eine Erbfolge in dem Ge­
schlechts der heiligen Könige, doch trat diese naturgemäss 
nicht automatisch in Kraft; es bedurfte nebst dem zu jener 
Zeit nicht allzu bedeutsamen, mehr kirchlichen Akt der Krö­
nung einer positiven Willensäusserung, durch die das nach 
der eben dargestellten Ordnung der Thronfolge bestimmte 
Mitglied des herrschenden Geschlechtes zum rechtmässigen 
Nachfolger erklärt wurde. Als solches Moment wird in der 
einschlägigen Literatur die Wahl bezeichnet.

Die Wahl, d. h. ein an gewisse Formen gebundener Akt 
Ms Willensäusserung der Nation hatte zu entscheiden, wer den 

I hron besteigen soll ; die Erhebung Árpáds wiederholte sich 
mu- in den Fällen von Aba Sámuel, Andreas III. und viel­
leicht noch Ladislaus dem Heiligen.

Von diesen gehörte Aba Sámuel nicht dem Geschlechte 
der Árpádlen an; seine Wahl 'erfolgte nur darum, weil Peter, 
der bisliin Inhaber der königlichen Macht war, aus dem 
Lande floh, die übrigen Árpádén aber entweder in dem Aus­
lande, oder zur Übernahme der Herrschaft ungeeignet waren. 
Ladislaus der Heilige bestieg den Thron gleichfalls weniger 
din ch eine Wahl, als vielmehr durch die Überredung, ja durch 
den Zwang seiner Anhänger. Die Wahl Andreas III. wird 
nui in dei Reimchronik Ottokars von Steiermark (erzählt, 
welche die damaligen Ereignisse in Ungarn oft missdeutet und 
demnach nicht unbedingt zuverlässig ist; dabei wurde An­
dreas III. nicht von dem ganzen Lande als unstreitbarer Ár­
pádé anerkannt, seine Thronbesteigung erfolgte bereits nach 
dem Aussterben der unzweifelhaft echten männlichen Linie 
des Árpádengeschlechtes.

Die übrigen Einsetzungen in die Königswürde, die 
der Nation, be zw, einem Teile derselben

um

so-

von
„ , ausgingen, waren die
rolge von revolutionären Bewegungen und ausserordentli­
chen Umständen und erfolgten in kritischen Momenten des 
Staatslebens, oder des herrschenden Geschlechtes. Letzterer
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gilt insbesondere für das XII. Jahrhundert, als gelegentlich 
der schweren Krankheit Stephans II. das Geschlecht mit ihm 
auszusterben schien, sowie später bei der Berufung Andreas 
III. In diesen Fällen handelt es sich demnach nicht darum, 
dass die Nation von den Mitgliedern des Árpádengeschlechtes 
die Person des Königs zu bestimmen habe, wie dies nach der 
Theorie des Geblütsrechtes erforderlich wäre. Dies erfolgte 
eigentlich nur in den Fällen Ladislaus des Heiligen (Ende 
des XI. Jahrhunderts) und Boricss (Anfang des XII. Jahr­
hunderts), während bei den Thronstreitigkeiten zu Beginn 
des XI. Jahrhunderts, in der Nachfolge von Andreas L, 
Béla L, Levente und Salomon ausschliesslich die Mitglieder 
des herrschenden Geschlechtes unter sich den Herrscher be­
stimmen, ohne dabei die Nation auf irgendeine Weise oder 
in irgendeiner Form zu befragen. Für die Gleichgültigkeit 
und Teilnahmslosigkeit der Nation in der Lösung der Thron- 
Hage zeugt besonders der Streit zwischen Koloman und Ál­
mos. (Um die Wende des XI—XII. Jh.) König Koloman und 
sein jüngerer Bruder, Herzog Álmos stehen einander bewaff­
net gegenüber, doch weigern sich vor Beginn der Schlacht 
die Anhänger und Führer beider Parteien in den Kampf zu 
ziehen und stellen die Entscheidung durch Waffen dem König 
und dem Herzog selbst anheim: möge jeder für sich gegen 
den anderen kämpfen und der Sieger soll von beiden Parteien 
als König anerkannt werden.

Die grossen allgemeinen populären Bewegungen 
den sich nicht der Lhronfrage zu. Als sich die breiten Massen 
des Volkes erheben — im XI. Jh.,

won­

gilt es um den Kampf 
gegen die neue christliche Beligion und das Kirchen wesen, 
für die Wiederherstellung des alten Glaubens; die Person 
des Königs aber kommt dabei nur insofern in Betracht, als sie 
für ihre Zwecke förderlich erscheint. Daher musste anfangs 
auch Andreas I. die Wiederherstellung des Heidentums 
dulden.

Auf Grund dieser Tatsachen glauben wir fest stellen zu 
können, dass das Wahlelement von den Voraussetzungen der 
Thronbesteigung auszuscheiden sei.

Es gibt aber in der Darstellung der ungarischen Quellen 
ein höchst bedeutsames Moment, das sozusagen bei sämtlichen 
Árpádén zur Geltung kam und von der einschlägigen Litera­
tur nicht beachtet wurde: die Teilnahme des Vorgängers, des 
herrschenden Königs, überhaupt des herrschenden Geschlech­
tes bei der Designation des Nachfolgers und bei der Thron­
besetzung.
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Der König berief seinen Rat ein, naturgemäss auch die 
Mitglieder des Árpád,engeschlechtes und nachdem er, ähnlich 
wie in anderen Angelegenheiten ihren Meinungen und Rat­
schlägen Gehör schenkte, designierte er seinen Nachfolger. 
Hierauf wurden vermutlich auch die breiteren Massen des 
Adels einberufen, von welchen der König für seinen Nachfol­
ger einen Treueid abnahm; der Adel aber erhob den Designier­
ten und rief ihn zum König aus. Diese Art dteir Designierung 
dürfte gewöhnlich nur darin bestanden haben, dass der König 
einfach feststellte, wem nach der bestehenden Ordnung der 
Thronfolge die Krone gebühre. Nebst der Ordnung der Thron­
folge wird von den Quellen nur noch ein Gesichtspunkt der 
Designierung des Nachfolgers erwähnt: die Idoneität, die 
Herrschaftsfähigkeit des Designierten in moralischem und 
physischem Sinne, die naturgemäss auch politischen und 
dynastischen Zielen dienstbar gemacht wurde. Diese Idoneität 
machte es dem Herrscher möglich, und erteilte ihm die Voll­
macht dazu, den Nachfolger auch gegen die bestehende Ord­
nung der Nachfolge zu designieren. (Die Blendung des rechts- 
mässigen Nachfolgers oder Prätendenten 
schichte der Árpádenzeit zweimal vorkommt 
Zweck, ihn der Idoneität zu berauben.)

Die Anregung und Entscheidung in der Designierung 
des Nachfolgers fällt demnach dem Herrscher und seinem 
Gieschlechte zu. Hiedurch erhalten die Mitglieder des könig­
lichen Rates, die dem königlichen Hofe nahestehenden Per­
sonen, sowie die Ratgeber der Herzoge, die auf den Ausgang 
der Thronstreitigkeiten oft von entscheidendem Einfluss wa­
ren, besondere Bedeutung. Gewöhnlich aber war die Rolle des 
königlichen Rates nur ganz unbedeutend.

Die Rolle des Landes aber beschränkte sich auf den 
Treueid, auf die unter bestimmten Formen geäusserte Akkla­
mation, zuweilen auch auf die Erhebung des Designierten.

Der Abschluss der Königskreierung war die Krönung. 
Ein Teil der Krönungszenemonien gibt dem Volke Gelegen­
heit, den neuen Herrscher von Neuem auszurufen, mit seiner 
Akklamation von Neuem anzuerkennen. Da die Árpádbn 
höchstwahrscheinlich die deutsche Krönungsformel gebrauch­
ten, wurde wohl auch Stephan der Heilige und seine Nachfol­
ger durch eine solche Akklamation bestätigt.

Die Thronbesteigung erfolgte demnach nicht auf Grund 
des Geblütsnecht.es; das ungarische Volk wählte seine Könige 
nicht aus dem Geschlecht der heiligen Könige (Árpádén) und 
der geringe Spielraum, dbn bei der Entscheidung der Thron­

die in der Ge­
het den
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folge die diesbezügliche stehende Ordnung übrig liess, wurde 
nicht durch die Willensäusserung des Volkes, sondern durch 
die des Königs in Anspruch genommen. Da aber nach dem 
Zeugnis der Gesta Hungarorum das königliche Geschlecht 
erst auf dem Grundsatz des Seniorats, später auf dem der 
Primogenitur stand, ist es klar, dass seine Auffassung bei der 
Nachfolge bewusst zur Geltung gebracht wurde.

Intorno al nome di Carlo I. d’Angiô re d’Ungheria.
Di Stefano Miskolczy.

Diversi scrittori sostengono l’opinione che il nostro 
primo re della casa angioina si chiamasse Cario Umberto e 
non Cario Roberto, riferendosi all’ epitafio della tomba del 
principe Andrea d’Angiô che designa il re col nome di Cario 
I mberto. come pure al Villanj, nonché ad una lettora della 
repubblica di Firenze. Ma di fronte a questi dati si posson o 
addure diversi argomenti in contrario. Cosí per es, un mano- 
scritto del seco]o XV, parlando dei discendenti del re Cario 
P d’Angiô, menziona il re Roberto il Savio sotto il 
Umberto. Il Villanj chiama questo re alternativamente ora 
Ruberto, ora Fberto, mentre il re d’Ungheria Cario Roberto 
si trova men z i onato da lui sotto i nomi alternanti di Carlo 
I mberto, Uberto e Ruberto. Questi due esempi at test ano il 
latio che i nomi I mberto, Uberto e Ruberto si consideravano 
omonimi. La Cronaca Illustrata di Vienna chiama il nostro 
re ..Karolus Fiubertus“ ; e lo storiografo umanista di Napoli, 
Pandolfo Collenuccio dice di lui: ,,hebbe nome a battesimo 
Caroberto, nome composto da Cario e da Roberto, ma pli 
Ungheri lo chiamarono semplicemente Carlo, gli Italiani 
rottamente CaronumbertoInfine possiamo agg jüngere a 
prova il fatto che nella casa d’Angiô mai si usava il nome 
Umberto; taie nome era bensi usato nella casa dei delfini di 
Vienna di Francia, ma questa casa non entró in relazioni di 
parentela cogli Ang-'oini d’Italia che dopo la nascita del 
nostro re Carlo Roberto.

Literatur.
Irányi, Héla über Szívós, Béla: Hie goldene Bulle. Mis­

kolc, 1926. Verfasser bietet eine geschickte Zusammenfassung 
der einschlägigen Literatur über die goldene Bulle vom Jahre 
1222, trägt jedoch zur Lösung der hiemit verbundenen Probleme 
kaum Neues bei. Die widersprechenden Daten der Urkunden 
ausser Acht lassend versucht er die Frage mit staatsrechtli­
cher Methode zu lösen. Aus diesem Gesichtspunkt ist die Be-

nomo

cor-
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Iiaupturig bezeichnend, dass in Ungarn die Menge der Klein­
gutsbesitzer, welche die Mehrheit und den Stamm der Nation 
bildete, abgesehen von der zentralen (königlichen) Macht 
jeder anderen Macht oder jedem Machthaber unabhängig

Ivdnjji, Béla über Kelemen, Ladislaus: Das Quartali- 
D um. Szeged, 1926. Das Quartalitium ist eine speziell unga­
rische Einrichtung. Es, ist der aus gewissen adeligen Gütern 
den Mädchen zukommende Pflichtteil. Verfasser setzt den 
Zeitpunkt der Entstehung des ungarischen Quartalitium 
auf den Beginn des XII. Jahrhunderts und hält sogar 
für möglich, dass es schon im XI. Jahrhundert bestand. 
Wahrscheinlich, (also nicht beweisbar) fällt die Quarta in der 
Árpádén- und Anjou-Zeit sowohl nach den erblichen, als auch 
nach den erworbenen Gütern in gleicher Weise zu, im XVI. 
Jahrhundert jedoch ist auf Grund von Werboezys Triparti­
tum testzustellen, dass die Quarta nur nach den verliehenen 
Gütern abgegeben wird, die angekauften Immobilien dage­
gen — die ebenso behandelt werden, wie die beweglichen 
Güter — von den männlichen und weiblichen Nachkommen 
in gleichen Teilen geerbt werden. Verfasser verfolgt die Ent­
wicklung des Quartalitium in den anderthalb Jahrhunderten 
von dem Zeitalter der Anjou-Könige bis zum XVI. Jahr­
hundert nicht und dies ist ein grosser Mangel seines Werkes. 
Sein Vorwand, dass das Urkundenmaterial dieses Zeitalters 
noch unveröffentlicht sei. ist nicht stichhältig, da ja in den 
ungefähr hundert Bände umfassenden verschiedenen lokal- 
und familiengeschichtlichen Publikationen genügendes Ma­
terial vorliegt. Seine Kombinationen, mit welchen er sein 
ungenügendes Forschungsmaterial zu überbrücken trachtet, 
sind unhaltbar.

Lajtha, Ladislaus über Isoz, Koloman: Die Musikkultur 
in Ofen und Pest. Bd. I. (1686—1800.) Budapest, 1926. Das 
liegende Buch ist ein bedeutsames und grundlegendes Doku­
ment eines neuen Zweiges der ungarischen Musikwissen­
schaft, der musikalischen Kulturgeschichte; es beschäftigt 
sich nicht mit der Würdigung, Analyse oder Stylkritik der 
Produktion einzelner Künstler, sondern untersucht die Lage, 
die sozialen, materiellen und geistigen Vorbedingungen des 
einheitlich betrachteten Musiklebens der Zeit. Das Werk 
beruht auf zuverlässiger archivalischer Forschung. Es 
beschäftigt sich eingehend mit den ungarischen und deut­
schen Opernaufführungen und musikalischen Akademien. 
Den angeführten statistischen Nachweisen ist zu entneh­
men, dass Mozart am Ende des XVIII. Jahrhunderts sehr 
populär war, dass Die Zauberflöte schon 1793 zur Auffüh­
lung kam und auch Haydns Schöpfung ein Jahr nach der 
Wiener Erstaufführung sowohl in Ofen, als auch in Pest ge­
spielt wurde.

von
war.

vor-
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Dr. Irányi, Béla über Das Reisetagebuch des Freiherrn 
A iko!a us von Wesselényi. Kolozsvár, 1925. Herausgeber bietet 
in dei- Einleitung die Lebensgeschichte des Freiherrn Nikolaus 
Wesselényi, der mit dem Grafen Stefan Széchenyi in der 
Schöpfung des modernen ungarischen Staates eine bedeut- 

Rolle spielte; hierauf folgt der vollständige Text des 
teils ungarisch, teils deutsch, teils französich und englisch 
abgefassten Reisetagebuches. Freilich ist dies nicht aus dem 
Gesichtspunkte der beobachteten Objekte bedeutend, 
dern in Hinsicht der Persönlichkeit des Verfassers.

1 ványi, Béla über Lósy-Schmidt, Eduard: Die Erbau­
ung der Hortobdgyer Steinbrücke auf dem Mátaer Gut der 
Stadt Debrecen, 1827—1833. Verfasser beschreibt auf Grund 
archivalischer Forschungen eingehend die Erbauung der 
76-77 Meter langen siebenbögigen Hort ob ágy er Steinbrücke, 
die zwischen Debrecen und Tiszafüred das Wasser der Hor­
tobágy überbrückt. Sodann skizziert er auch die einst durch 
die Hortob ágy-Brücke führenden Wege und erklärt mit den 
Überschwemmungen der Theiss, warum über das so seichte 
Wasser der Hortobágy eine so gross angelegte Brücke mit 
vielen Öffnungen gehoben werden musste.

Dr. Budó, Jusztin über Gárdonyi, Albert: Fünfzig Jahre 
aus der Geschichte der Haupt- und Residenzstadt ^Buda­
pest. Budapest, 192,). Diese Festschrift erschien gelegentlich 
der Fünfzigjahrfeier der Vereinigung der beiden Städte 
Ofen und Pest. Der Gesetzartikel 36. vom Jahre 1872 
wirklichte einen schon 1849 geäusserten Wunsch, indem 
die Verwaltung der königlichen Freistädte Ofen und Pest 
und des Marktfleckens Altofen vereinigt und zu einem selb­
ständigen Munizipium erhoben wurde. Hi emit war der 
V eg zu einer für das ganze Land bedeutsamen Entwicklung 
geöffnet. Verfasser schildert nach einem historischen Rück­
blick eingehend die materiellen und kulturellen Motive der 
fünfzigjährigen Entwicklung und beschäftigt sich auch mit 
den Neubauten, die das Stadtbild gänzlich umgestalteten. 
Ferner berichtet das Werk auch über die Zeit, nach dem 
Weltkriege.

Dr. Málnást, Edmund über Albisi Barthos, Indár und 
Kurucz, Georg: Geschichtlicher Atlas. Budapest, Die Mappe 
wurde für Schulzwecke verfertigt, doch in Ermangelung 
einei Besseren und Eingehenderen —• kann sie auch von der 
Geschichtsschreibung zur ersten Orientierung benützt wer­
den. Ein neuer Geschichtsatlas war höchst notwendig, da die 
letzte Sammlung dieser Art vor mehreren Jahrzehnten er­
schien und obwohl die damaligen bekanntesten Geschichts­
forscher, wie Alexander Márki, Julius Panier, Ignaz Acsády, 
Desi der Csánki. Heinrich Marczali die Ergebnisse ihrer wis-

same

son-

ver-
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sensehaftlichen Forschung hineinlegten, wurde keine 
Ausgabe veröffentlicht. Die technische Darstellung ist 
züglich gelungen. Neben den hydrologisch vollkommenen 
Zeichnung wird eine Darstellung der Gebirge schwer 
misst.

neue
vor-

ver-

Väczg, Peter über Kötzschke, Rudolf: Allgemeine 
Wirtschaftsgeschichte des Mittelalters. Jena, 1924. Kötzschkes 
grossangelegtes Werk stützt sich in der Darstellung der 
garisdhen X erhältnisse auf die Detailforschungen von Sziny- 
n>ei, Hóman, Erdélyi, I agányi, Steinecker, Schünemann, 
Schönebaum und Meitzen. Obwohl Verfasser der ungarischen 
Sprache nicht mächtig ist, benützte er auch die einschlägige 
ungarische Literatur. Er charakterisiert mit einigen Zügen 
dit' politische Lage, die staatliche Verfassung ties Landes 
und weist auf die starke zentrale Macht und ihren orientalen, 
byzantinischen Charakter hin. Auch erwähnt er einiges von 
der sozialen und wirtschaftlichen Struktur des Landes, 
der Feldgemeinschaft und dem Grossgrundbesitz. Dies alles 
wird sehr geschickt, plastisch, dem heutigen Stande der Ge­
schichtswissenschaft gemäss vorgetragen. Nur an einer Stelle 
muss eine Angabe berichtigt werden. Wahrscheinlich auf 
Grund von Erdélyis Forschungen gibt Kötzschke eine 
richtige Definition der servientes regis: „Tn ungewöhnlicher 
Zahl blieben Magyaren wehrfähig zu Ross (milites); manche 
traten in des Königs Dienst mit der Pflicht zur Landesver­
teidigung (servientes regis) ohne die persönliche Freiheit auf­
zugeben und empfingen von ihm Höfe und Dörfer mit Höri­
gen“. Im Gegenteil waren die servientes regis niemals auf 
königlichem Besitze ansässig; die Schilderung betrifft viel­
mehr die jobbagiones castri. Viele von den freien Kleinguts- 
besitzern traten nach der Entstehung der Latifundien in die 
Gefolgschaft der Grossbesitzer, wmbei zur Bezeichnung des 
an das Lehen wesen erinnernden Verhältnisses die Benennung 
servientes ansewandt wurde. Diejenigen aber, die ihre wirt­
schaftliche Selbständigkeit bewahrten, begannen sieb als 
solche, die dem König in den Krieg folgen, nach dem Ver­
bilde dieses Verhältnisses mit der Entstehung der ständischen 
Gesellschaft servientes regis

iiii-

von

un­

za nennen.

Miskolczg, Stefan über Cutolo, Alessandro: II regno di 
Sicilia negli ultimi anni di vita di Carlo II. d’Angio. Milane— 
Roma—Napoli, 1924. Der Fachmann findet in der besproche­
nen Arbeit kaum Neues. Es war ein unglücklicher Gedanke, 
die beiden letzten Jahre der Regierung Karls II. zum Gegen­
stand des Buches zu wählen, da der König diese Zeit meist 

dem Lande fern verbrachte, und nach Neapel nur knapp 
seinem Tode zurückkehrte. Da sich während dieser Epoche 

kaum etwas Bedeutendes ereignete, ist Verfasser g’enötigt, 
den Geschehnissen der Vergangenheit zurückzugreifen,

von
vor

zu
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wozu er nur die Namen der in den genannten zwei Jahren 
hervor tretenden Persönlichkeiten und ihre für den Leser ganz 
gleichgültigen Familiengeschichten hinzufügen weiss. Das 
wertvollste Kapitel handelt von den Ämtern und ihrem Wir­
kungskreis, doch ist auch hier nach Durrieu und Cadier 
nichts Neues zu finden. Ein mit den süditalienischen Ge­
schichtsschreibern gemeinschaftlicher Zug des Verfassers ist, 
dass er die Mängel seines Helden überhaupt nicht wahrnimmt 
und Karl II. als einen frommen, musterhaften Herrscher 
darstellt, obwohl die objektive Geschichtswissenschaft ihn 
ganz anders charakterisiert. Das Verdienst des Werkes liegt 
darin, dass er von der Administration der Anjou-Zeit, jenen 
ein kurzes, klares Bild entwirft, die sich mit der genannten 
Epoche nicht faclnnässig beschäftigen.

Miskolczy, Stefan über Croce, Benedetto: Storia del ' 
regno di Napoli. Bari, 1925. Croces Buch bietet mehr, als die 
einfache Registrierung der historischen Tatsachen. Er selbst 
teilt mit, dass er unter dem angeführten Titel seine in der 
Zeitschrift La Critica erschienenen Aufsätze zusammenfasste 
und durch die Wahl des Titels die Notwendigkeit zum Aus­
druck bringen Wollte, die historischen Wissenschaften von 
dem alten Ideal der Geschichtsschreibung, wonach die Ge­
schichte als ein prosaisches Gedicht aufzufassen sei, loszulö­
sen. Er will nicht bekannte Geschehnisse erzählen, sondern be­
trachtet das Leben des Staates mit dem Auge eines Philoso­
phen, gibt über die Organe und Lebenserscheinungen des 
Staates in den einzelnen Epochen Rechenschaft, kurz er ent­
wirft eine Biographie Neapels. Verfasser beschäftigt sich mit 
den politischen, sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Er­
scheinungen, doch tritt bei der Besprechung der neuesten 
Zeit das politische Moment allzusehr in den Vordergrund. 
Der Philosoph trachtet allmählich das Wesen der Dinge zu 
erfassen und seine Objektivität zu bewahren, obwohl ihm 
letzteres nicht immer gelingt. Der starke Chauvinismus, - 
ein charakteristischer Zug des heutigen Italieners — macht 
ihn zu Gunsten seiner Nation voreingenommen. Zur Charak­
teristik von Roberts Zeit führt er ein Gedieht an, das diese 
Zeit als klassische Epoche der Ruhe und Sicherheit verherr­
licht. In Zusammenhang mit dem Siege von Otranto gedenkt 
er des Ruhmes von Ferrante, dagegen schweigt er ganz über 
König Matthias. Übertrieben werden auch die neapolitani­
schen Rittertugenden gepriesen.

Hajnal, Stefan über Corti, Egon Cäsar: Leopold I. von 
Belgien. Wien, 1922. Verfasser fand in dem bisher verschlos­
senen schriftlichen Nachlass des Erzherzog Johann, des 
deutschen Reichsverwesers zahlreiche Briefe von dem belgi­
schen König Leopold I. und entwirft auf Grund des Ma­
terials im Staatsarchiv und der einschlägigen Literatur eine
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•Skizze der Biographie des Königs und seiner beinahe sechzig 
Jahre lang dauernden politischen Wirksamkeit. Interessant 
ist die gebotene Übersicht, da sie durch mehrere Jahrzehnte 
sämtliche europäische Geschehnisse von einem schwer zu­
gänglichen Gesichtspunkte beleuchtet. Das Werk charakteri­
siert die Politik Metternichs und seiner Schule 
heit der belgische König sehr ungünstig beurteilte — mit 
neuen Angaben. Der während seines langen Lebenslaufes 
überwiegend der liberalen Richtung zugetane Leopold nahm 
dem ungarischen Freiheitskrieg gegenüber einen feindlichen 
Standpunkt ein, da er von einem europäischen Umsturz die 
Unabhängigkeit seines Landes befürchtete.

Györy über Brunn, Walter von: Die Handschrift des 
Schnitt- und Augenarztes Caspar Stromayr in Lindau im 
Bodensee. Zu der Lindauer Handschrift (P. I. 46.) vom 4. Juli 
1559. Berlin, 1925. Brunn veröffentlichte die Handschrift in 
vollem Umfange und zwar zunächst den Text und dann, 
gleichsam in portraitaitigern Nacheinander die Abbildungen. 
Dem Text wird die wertvolle und gehaltreiche Einleitung 
Brunns vorausgeschickt, die über Bedeutsamkeit und Schick­
sal der Handschrift berichtet und einen Abriss der Geschichte 
der Bruch- und Staroperation enthält.

Györy über Wegner, Richard N.: Frankfurts Anteil au 
der V orber eitun g anatomischer Kenntnisse im XVI. bis 
XVIII. Jahrhundert. Frankfurt am Main. Das Werk bietet 
wertvolle Beiträge zur kultur- und ärztegeschichtlichen Ver­
gangenheit Frankfurts.

Györy über Stemplinger, Eduard: Antike und moderne 
Volksmedizin. Leipzig, 1929. Dieses Buch, das die Wurzeln 
der volkstümlichen Medizin (Sympa tlietik, Zaubersprüche, 
Bezauberung, Amulet) und die bedeutenderen Beziehungen 
der latromat hem ik (astrologische Heilkunst, Horoskop usw.) 
behandelt, bietet manches Interessante für den Theologen, 
Psychologen, Ethnographen, Kulturhistoriker, Philologen 
und für jeden Gebildeten.

Zeitschriftenschau. Auszüge historischer Aufsätze aus 
den Zeitungen und Zeitschriften:

Budapesti Hírlap (Budapestéi- Zeitung) 1926. Nr. 3. 13. 16. 
19. 27. 56. 76. 78. 92. 103. 113. 115. — Budapesti Szende (Buda­
pestéi- Rundschau ) 1926. Mai—Dezemberheft.
Szemle (Katholische Rundschau) 1926. Nr. 1 10. — Napkelet
(Orient) 1926. Nr. 1 10. — Magyarság (Ungartum) 1926. Nr. 
19. 36. 78. und 128. — Nemzeti Újság (Nationale Zeitung) 1926. 
Nr. 54. 67. 69. und 130. — Nyolcórai Újság (Achtuhrblatt) 1926. 
Nr. 3. 74. und 89. — Orvosi Hetilap (Medizinische Wochen­
zeitung) 1926. Nr. 4. — Pester Lloyd 1926. Nr. 1. 2. 18. 42. 74. 76. 
84. 85. 86. (Morgenblatt). Nr. 36. 84. (Abendblatt). — Pesti Hir­

ti eren Starr-

Katholikus
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l«n íPpster Zeitung) 1926. Nr 21. 24. 44. 61. 70. 71. 78. und 137-

äää« rN-m

Feuilleton. — Balogh, Jolán: Mantegnas Portraits voit 
ungarischen Beziehungen, Ergänzungen und Berichtigungen 

Jahrgang 1925. (S. 234—263) der Századok erschie-zu dem im 
nenen Aufsätze.

s

Königl. Ung. Universitäts-Druckerei Budapest

g'RENYV-6
TW



.¿-¿£ÊSÊr, vsy*B*8ÍÉWÍE

S

<&

:__
_

W
H

 msem
 w

m
m

^W
ÊÊ

m
m

m
^

■H
B



«





V-

fl
■

i

*

M:f ; *
MM

Ü
# II

P* ^ - J

t

\ IP
J>i', : V ! J



F’Îk
i.”
i E S3

Ii«iü

jSi
p*

Xj'
';. . .' 11 ■,

"*i;•. ''J

■ ^ ^

V_^J
:.; ' E4 s% p

! ;

i
I ■■ I

4 - fvX

i
mT,

kJ¿* «m
■HpSSi
KBfc - •

■âyâÉ^Hraii

M' W

jT-l
! is ' X

Ê

r ^

s #

r- ■■■'

áÉÉm i V4Ü,1
¿1"' ^ ;|#■,,P f/4&■ í

:

:'4*¿É .- £


